
SVSstrom privat Ersatzversorgung
Preisblatt, gültig ab 1. März 2024

Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis sowie dem Arbeitspreis zusammen. Der Grundpreis beinhaltet eine jährliche Abrechnung 
der Stromlieferung. Für jede weitere Abrechnung berechnen wir zusätzlich 14,64 Euro brutto (12,30 Euro netto).

Strommix der SVS

*  Wir liefern Ihnen sauberen Strom aus 100 % Erneuerbaren Energien. Nach § 42 EnWG und § 54 EEG sind wir verpflichtet, den Anteil der Erneuerbaren Energie, finanziert aus der EEG-Umlage, auszuweisen. 
Ausgewiesen sind die Daten des Jahres 2022.

Umweltauswirkungen: Radioaktiver Abfall 0,0004 g/kWh 0 g/kWh 0,0002 g/kWh 0,0002 g/kWh
 CO2-Emission 549 g/kWh 0 g/kWh 288 g/kWh 377 g/kWh
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gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz
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Zum Vergleich:  
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Grundpreis (Euro/Monat)                Arbeitspreis (Cent/kWh)  

netto brutto netto brutto

8,48 10,09 41,97 49,94

Im Nettopreis sind enthalten:  Cent/kWh Euro/Jahr

Stromsteuer   2,050

Konzessionsabgabe* (Wegenutzungsentgelt an die Gemeinde)   1,590

Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Umlage)   0,275

Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung (§ 19 StromNEV-Umlage)   0,643

Umlage nach § 17f des Energiewirtschaftsgesetzes (Offshore-Haftungsumlage)    0,656

Netznutzungsentgelt**   7,460

Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz** 60,00

Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt)** 12,97

Summe staatlich und regulatorisch veranlasster Kostenbestandteile 12,674 72,97

Stromeinkauf, Vertrieb, Service 29,296 28,83

Die Berechnung erfolgt beispielhaft für die Stufe 3. * Grundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung (§ 4 KAV); ausgewiesen für das Konzessionsgebiet Villingen-Schwenningen. 

** Ausgewiesen sind die Entgelte für das Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH bei Einsatz einer konventionellen Messeinrichtung.

Nähere Informationen zu den oben genannten staatlichen Umlagen finden Sie auf der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetz-
betreiber unter www.netztransparenz.de. 

Die Bruttopreise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet und beinhalten die Umsatzsteuer (19 Prozent). Die Preise sind gültig im Strom-
Grundversorgungsgebiet der SVS.

Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz:

*Für Verbrauchseinrichtungen, die unter §14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) fallen, gilt ver-
brauchsunabhängig ein Aufschlag in Höhe von 2,10 Euro/Monat netto bzw. 2,50 Euro/Monat brutto. 

Jahresverbrauch Grundpreis (Euro/Monat)

netto brutto

bis 10.000 kWh 0,00 0,00

10.001 bis 20.000 KWh 2,10 2,50

20.001 bis 50.000 kWh 4,90 5,83

50.001 bis 100.000 kWh 7,00 8,33

§14a EnWG* 2,10 2,50

Bei Vorhandenseins eines intelligenten Messsystems (iMsys) im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes erhöhen sich die monatlichen Grundpreise um 
folgende Beträge. Die Einstufung erfolgt aufgrund des vom Messstellenbetreiber festgelegten durchschnittlichen Verbrauchs der letzten drei Jahre.


